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I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Als Art der baulichen Nutzung ist für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
"Gewerbegebiet" [GE] und „Eingeschränktes Gewerbegebiet [GE(E)] nach § 8 BauNVO 
sowie in einem Teilbereich „Allgemeines Wohngebiet“ [WA] nach § 4 BauNVO und 
„Sonstiges Sondergebiet – großflächiger Einzelhandel Nahversorgung“ [SO] nach § 11 
Abs. 3 BauNVO festgesetzt. 

1.1 Wohngebiete 

1.1.1 Allgemeines Wohngebiet [WA1 und WA2] 

Im „Allgemeinen Wohngebiet“ [WA1 und WA2] sind gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO allgemein 
zulässig 

1. Wohngebäude, 

2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speiswirtschaften 
sowie nicht störende Handwerksbetriebe, 

3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

 

1.2 Gewerbegebiete 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 5. Änderung „Jahnstraße“ sind Anlagen gemäß 
den Nummern 4 und 8 des Anhangs 1 der vierten Verordnung zur Durchführung des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes (4. BImSchV) nicht zulässig. Die in den Nummern 4 und 8 
des Anhangs zur 4. BImSchV enthaltenen Größenangaben finden keine Anwendung. Es 
kommt lediglich auf die Art des Gewerbebetriebes bzw. des Anlagentyps an. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 5. Änderung „Jahnstraße“ sind Gewerbebetriebe 
bzw. Anlagentypen gemäß der Nummer 5 des Anhangs 1 der vierten Verordnung zur 
Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (4. BImSchV) nicht zugelassen. 

Der Anhang 1 der 4. BImSchV, auf den hier Bezug genommen wird, ist auszugsweise als 
Anlage 1 diesen Festsetzungen beigefügt. 

In den Gewerbegebieten sind Einzelhandelsgeschäfte nur dann zugelassen, wenn deren 
Kernsortiment sich nur auf die nach der „Bad Marienberger Liste“ des Einzelhandels- und 
Zentrenkonzeptes für die Verbandsgemeinde Bad Marienberg, Ergänzungsstandort 
„Jahnstraße“ vorgesehenen nicht zentrenrelevanten Sortimente beschränkt (siehe Anlage 2). 
Zusätzlich zu den in der „Bad Marienberger Liste“ geführten Einzelhandelsgeschäften sind in 
den Gewerbegebieten auch Betriebe des Fahrzeughandels zulässig. 

Randsortimente, die dauerhaft angeboten werden, aber nicht zum Kernsortiment gezählt 
werden,  sind dabei auf einen Anteil von 10 % der Gesamtverkaufsfläche des jeweiligen 
Betriebes beschränkt. 

Handwerks- und Gewerbebetrieben unmittelbar zugeordnete Verkaufsflächen, die in Bezug 
auf Fläche und Umsatz nur eine untergeordnete Stellung einnehmen und nicht mehr als 150 
m² der in Gebäuden befindlichen Gesamtbetriebsfläche umfassen, sind in den 
Gewerbegebieten [GE1 und GE2 sowie GE(E)] ausnahmsweise zulässig.  
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1.2.1 Eingeschränktes Gewerbegebiet [GE(E)] 

Im Bereich des als „Eingeschränktes Gewerbegebiet“ [GE(E)] ausgewiesenen Planbereiches 
sind gemäß § 8 BauNVO nur Gewerbebetriebe zulässig, die das Wohnen nicht wesentlich 
stören. Apotheken als Gewerbebetriebe sind nicht zulässig. 

Die nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO genannten Wohnungen für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber oder Betriebsleiter, die dem 
Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse 
untergeordnet sind, werden gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauNVO allgemein zugelassen. 

1.2.2 Gewerbegebiet 1 [GE1] 

Im „Gewerbegebiet 1“ [GE1] sind gemäß § 8 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässig 

1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, 

2. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 

3. Tankstellen. 

Die in § 8 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO genannten Anlagen für sportliche Zwecke werden gemäß 
§ 1 Abs. 5 BauNVO nicht zugelassen.  

Apotheken als Gewerbebetriebe sind nicht zulässig. 

Die in § 8 Abs. 3 Nr. 2 und Nr. 3 BauNVO genannten Ausnahmen (Anlagen für kirchliche, 
kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie Vergnügungsstätten) werden gemäß 
§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

1.2.3 Gewerbegebiet 2 [GE2] 

Im „Gewerbegebiet 2“ [GE2] sind gemäß § 8 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässig 

1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, 

2. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 

3. Tankstellen. 

Die in § 8 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO genannten Anlagen für sportliche Zwecke werden gemäß 
§ 1 Abs. 5 BauNVO nicht zugelassen. 

Apotheken als Gewerbebetriebe sind nicht zulässig. 

Die nach § 8 Abs. 3 BauNVO genannten Ausnahmen (Wohnungen für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber oder Betriebsleiter, die dem 
Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse 
untergeordnet sind; Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke 
sowie Vergnügungsstätten), werden gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des 
Bebauungsplanes. 
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1.3 Sondergebiet 

1.3.1 Sonstiges Sondergebiet – großflächiger Einzelhandel Nahversorgung [SO] 

Im „Sonstigen Sondergebiet“ [SO] sind gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO zulässig: 

1. Ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb mit einer maximalen Verkaufsfläche von 950 
m² und einem gemäß Sortimentsliste des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für 
die Verbandsgemeinde Bad Marienberg („Bad Marienberger Liste“, siehe Anlage 2) 
nahversorgungsrelevanten Kernsortiment der Warengruppen „Nahrungs- und 
Genussmittel“ sowie „Gesundheits- und Körperpflege“. 
 

2. Ein Einzelhandelsbetrieb mit einer maximalen Verkaufsfläche von 800 m² und einem 
gemäß Sortimentsliste des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die 
Verbandsgemeinde Bad Marienberg („Bad Marienberger Liste“, siehe Anlage 2) nicht 
zentrenrelevanten Kernsortiment der Warengruppe „Nahrungs- und Genussmittel“. 
 

Randsortimente, die dauerhaft angeboten werden, aber nicht zum Kernsortiment gezählt 
werden,  sind dabei auf einen Anteil von 10 % der Gesamtverkaufsfläche des jeweiligen 
Betriebes beschränkt. 

 

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Das zulässige Maß der baulichen Nutzung ist im Bebauungsplan durch die Festsetzung einer 
maximalen Grundflächenzahl [GRZ] und maximalen Geschossflächenzahl [GFZ] sowie 
durch die Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze oder der maximal zulässigen 
Firsthöhe [FH] für die einzelnen Bereiche wie folgt angegeben: 

Art der baulichen Nutzung GRZ GFZ 
Zahl der 

Vollgescho FH 

„Allgemeines Wohngebiet 1“  [WA1] 0,4 1,0 III - 

„Allgemeines Wohngebiet 2“  [WA2] 0,4 0,8 II - 

„Eingeschränktes 
Gewerbegebiet“ 

[GE(E)] 0,5 1,0 - 15 m 

„Gewerbegebiet 1“ [GE1] 0,5 1,0 - 15 m 

„Gewerbegebiet 2“ [GE2] 0,5 1,0 - 15 m 

„Sonstiges Sondergebiet – 
großflächiger Einzelhandel“ 

[SO] 0,5 - - 15 m 

Als unterer Bezugspunkt der FH gilt der tiefste Schnittpunkt des Gebäudes mit der 
natürlichen Geländeoberfläche (Schnittpunkt Außenwand-Urgelände) am Gebäude. Oberer 
Bezugspunkt für die FH ist die obere Dachbegrenzungslinie. 
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3. BAUWEISE UND STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN 
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO) 

Im Plangebiet ist für die Allgemeinen Wohngebiete [WA1 und WA2] die offene Bauweise 
[o] nach § 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt. Hier sind nur Einzel- und Doppelhäuser [ED] 
zulässig. 

In den Gewerbegebieten [GE(E), GE1 und GE2] sowie im Sonstigen Sondergebiet [SO] ist 
die abweichende Bauweise [aBw] nach § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt. Die Länge der 
Gebäude wird auf 100 m begrenzt, jedoch dürfen die Gebäude nur mit seitlichem 
Grenzabstand oder maximal einseitig ohne seitlichen Grenzabstand errichtet werden. 

 
4. ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN  
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 (1, 3 und 5) BauNVO) 

4.1 Baugrenzen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im Bebauungsplan durch Baugrenzen bestimmt. 

4.2 Flächen außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen ist die Anordnung von Stellplätzen und 
überdachten Stellplätzen (Carports) zulässig. 

Nicht überbaubare Grundstücksflächen entlang der Erschließungsstraßen, Wege und Plätze 
sind von jeglichen Gebäuden einschließlich freistehenden Garagen freizuhalten. 

5. NEBENANLAGEN UND EINRICHTUNGEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und § 14 BauNVO) 

Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sind auch außerhalb 
der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, jedoch sind die nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen entlang der Erschließungsstraßen, Wege und Plätze von jeglichen 
Gebäuden einschließlich freistehenden Garagen freizuhalten. 
 

II. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Über die äußere Gestaltung der baulichen Anlagen werden [gem. § 9 Abs. 4 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Verbindung mit § 88 Landesbauordnung (LBauO) für Rheinland-Pfalz] für den 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes folgende Festsetzungen getroffen: 

1. DACHNEIGUNG UND DACHFORM 

Im Geltungsbereich des Allgemeinen Wohngebietes [WA1 und WA2] ist eine Dachneigung 
von 30° bis 45° zulässig, ausgenommen sind Nebengebäude und Garagen. 
Als Dachformen sind in den Allgemeinen Wohngebieten Sattel- und Walmdächer [SD, WD] 
zugelassen. 

In den Gewerbegebieten [GE(E), GE1 und GE2] und im Sondergebiet [SO] ist eine 
Dachneigung von 0° bis 45° zulässig. 
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2. EINFRIEDUNGEN 

Einfriedungen sind straßenseitig als offen wirkende Zäune aus Drahtgeflecht, 
Eisengitterkonstruktion oder Holzzäune von max. 2,00 m Höhe auszuführen. Auf den 
seitlichen und rückwärtigen Grundstücksgrenzen sind neben Zäunen auch lebende Hecken 
bis 2,00 m Höhe zulässig. Geschlossene Mauern, Holz- und Betonwände sind als 
Einfriedungen nicht gestattet. 

Einfriedungen zu landwirtschaftlich genutzten Grundstücken oder Wirtschaftswegen müssen 
mindestens 0,50 m von der Grenze zurückbleiben. 

3. WERBEANLAGEN 

Werbeanlagen für Fremdanlagen sind keine Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und 
nur auf den überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

Werbeanlagen für Eigenleistungen sind auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig. 

 

III. LANDSCHAFTSPLANERISCHE FESTSETZUNGEN 

Schutzmaßnahme S1 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 

Zum Schutz vorhandener Vegetationsbestände innerhalb des Plangebietes ist grundsätzlich 
während der Bauphase ein Bauzaun gem. RAS LG 4 und DIN 18920 vorzuhalten. 

Schutzmaßnahme S2 (§§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 202 BauGB) 

Während der Erschließung von Grundflächen ist der Oberboden gem. DIN 18915 abzuschieben, 
seitlich zu lagern und anschließend wieder zur Gestaltung im Plangebiet einzubauen. 

Vermeidungsmaßnahme V1 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 

Das Roden von Gehölzen im Zuge von Baufeldräumungen sollte grundsätzlich entsprechend den 
Vorschriften des § 28 Abs. 2, Satz 1 Nr. 4 LNatSchG ausschließlich in der Zeit vom 1. Oktober 
bis 28. Februar durchgeführt werden. 

Vermeidungsmaßnahme V2 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 

Erhalt und langfristige Entwicklung der in der Bebauungsplanurkunde gekennzeichneten 
Vegetationsbestände gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB. 

Gestaltungsmaßnahme G1 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

Neupflanzung von hochstämmigen Laubbäumen im Randbereich der Erschließungsstraßen 
innerhalb des Geltungsbereiches gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB. 
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IV. HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN 

Hinweise zum Baugrund 

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. DIN 
4020 Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke, DIN EN 1997-1 und -2 
Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik sowie DIN 1054 Baugrund - 
Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-1) 
zu berücksichtigen. Für Neubauvorhaben oder für größere An- und Umbauten (insbesondere 
mit Laständerung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen bzw. die Einschaltung 
eines Baugrundgutachters / Geotechnikers ausdrücklich empfohlen. Dabei ist das 
Vorkommen möglicher Hohlräume bzw. Hinterlassenschaften früheren Bergbaus besonders 
zu berücksichtigen. 

Hinweise zum ehemaligen Bergbau 

Da sich negative Auswirkungen des ehemaligen Bergbaus im Plangebiet nicht ausschließen 
lassen, werden geeignete Bodenuntersuchungen empfohlen (siehe auch Hinweise zum 
Baugrund).  

Unabhängig hiervon wird eine erneute Beteiligung des Landesamtes für Geologie und 
Bergbau, Mainz, bei Einzelbauvorhaben im Planungsbereich für erforderlich gehalten. 

Hinweis des Forstamtes  

Die an die mit Wald bestockten Flurstücke 101/7 und 101/8 in Flur 5 angrenzende Bebauung 
unterschreitet teilweise den empfohlenen Sicherheitsabstand von 25 – 35 m zu 
vorhandenem Wald. Langfristig kann eine Gefährdung der baulichen Anlagen durch 
Windwurf nicht ausgeschlossen werden. 
Bei einer nach Süden gerichteten Erweiterung der Bebauung auf Parzelle 150/1, Flur 4, 
Gemarkung Bad Marienberg, wird daher dringend empfohlen, den Sicherheitsabstand von  
25 – 35 m zum vorhandenen Waldrand einzuhalten. 

Vermeidungsmaßnahme (Empfehlung) 

Auf den Grundstücken sind zukünftig zur Befestigung von Stellplatzflächen und Gehwegen 
sowie sonstigen Flächen wasserdurchlässige Oberflächenbefestigungen zu verwenden. 
Hierdurch kann das Niederschlagswasser direkt in das Erdreich einsickern und zur 
Grundwasserneubildung beitragen. 

Hinweis Archäologische Funde 

Etwa zutage kommende archäologische Funde (wie Mauern, Erdverfärbungen, Knochen- 
und Skeletteile, Gefäße oder Scherben, Münzen und Eisengegenstände usw.) unterliegen 
gem. §§ 16 - 20 Denkmalschutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz der Meldepflicht an die 
Generaldirektion Kulturelles Erbe, Landesdirektion Archäologie, Außenstelle Koblenz, 
Niederberger Höhe 1, in Koblenz. Diese ist rechtzeitig (2 Wochen vorher) über den Beginn 
von Erdarbeiten zu informieren. Die Baubeginnsanzeige ist zu richten an 
landesarchaeologie-koblenz@gdke.rlp.de  oder telefonisch 0261 - 6675 3000. 
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V. RECHTSGRUNDLAGEN  in der jeweils gültigen Fassung 

1. Baugesetzbuch  (BauGB) i.d.F. der BEK. vom 23. September 2004, 
 zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 

2. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) vom 23. Januar 1990 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 

3. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes 
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 

4. Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Juni 2015 

5. Gesetz zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 
zuletzt geändert durch Artikel 421 der Verordnung vom 31. August 2015 

6. Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz 
(Landeswassergesetz - LWG) vom 14. Juli 2015 
zuletzt geändert durch § 59 des Gesetzes vom 03. Oktober 2015 

7. Gesetz zum Schutz vor Schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 
(Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) vom 17. Mai 2013 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 

8. Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 
zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. Dezember 2014 

9. Landesgesetz zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmäler 
(Denkmalschutzgesetz  - DSchG) vom 23. März 1978 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 03. Dezember 2014 

10. Landesstraßengesetz (LStrG) vom 01. August 1977 

11. Bundesfernstraßengesetz (FStrG) vom 06. August 1953 
zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 31. Mai 2013 

12. Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31. Januar 1994 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. August 2014 
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ANLAGE 1 

Auszug aus dem Anhang 1 der der vierten Verordnung zur Durchführung des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes (4. BImSchV) vom 02.05.2013, zuletzt geändert durch Art. 3 
der Verordnung vom 28.04.2015 (Fundstelle: www.juris.de; BGBl. I 2013, 975-996) 
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ANLAGE 2 

Auszug aus dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Verbandsgemeinde Bad Marienberg, 
Fortschreibung 2014 (aufgestellt durch das Büro ISU, 54634 Bitburg, Stand 16.10.2014; Tab. 11) 
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ANLAGE 1   Fortsetzung Zentrenrelevante Sortimente 

 

 


